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Meine Antworten

Befürworten Sie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Anhebung
der Spitzensteuersätze und die Abschaffung des Steuerprivilegs für
Kapitalerträge, um privaten Reichtum in Deutschland stärker zur Überwindung
von Ungleichheit und Armut heranzuziehen?

Besonders hochvermögende Bürgerinnen und Bürger tragen Verantwortung und
sollen und können einen größeren Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Investitionen
und zur Entlastung von unteren und mittleren Einkommen leisten. Daher möchten wir
als SPD die so genannte Reichensteuer in Höhe von drei Prozent auf den
Spitzensteuersatz zukünftig ab einem zu versteuernden Einkommen für Ledige von
250.000 Euro fix erheben. Wir werden sehr große Erbschaften höher besteuern. Mit
einer umfassenderen Erbschaftsteuerreform mit weniger Ausnahmen stellen wir
sicher, dass endlich mehr Gerechtigkeit bei der Besteuerung der Erbschaften
realisiert wird.

Werden Sie sich dafür einsetzen, den sozialen Wohnungsbau durch
Bundesgesetzgebung und mit Mitteln des Bundes erheblich auszubauen, um
bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum zu schaffen?

Mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen haben wir einen neuen Weg
beschritten. Gemeinsam mit allen am Wohnungsbau Beteiligten steigern wir den
Neubau von bezahlbaren Wohnungen. Das werden wir fortsetzen. Wir haben die
Mittel für den sozialen Wohnungsbau in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und
werden dies aufgrund des steigenden Bedarfs nach Sozialwohnungen weiter
fortsetzen. Wir werden den sozialen Wohnungsbau und die Stadtentwicklungspolitik
auch nach 2019 in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden
fortsetzen. Nur gemeinsam mit den Ländern und Kommunen können wir dafür
sorgen, dass ausreichend neue und bedarfsgerechte Wohnungen entstehen. Wir
setzen uns für mehr Wohnungen im öffentlichen und betrieblichen Eigentum ein.

c/o SPD Unterbezirk Bremerhaven
Schifferstraße 22

27568 Bremerhaven



Sehen Sie die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit schwerbehinderter
Menschen wie der SoVD als ein großes Problem an und welche konkreten
Initiativen beabsichtigen Sie zugunsten dieser Gruppe, die oft auch
langzeitarbeitslos und in höherem Lebensalter ist?

Wir streben einen inklusiven Arbeitsmarkt an, der allen Menschen eine
Beschäftigung entsprechend ihren Fähigkeiten ermöglicht und ihnen die dafür
notwendige Unterstützung bietet. Alle Menschen sollen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt faire Perspektiven haben. Lohndiskriminierung von Menschen mit
Behinderung wollen wir vermeiden. Der Übergang von der Schule zur Ausbildung
und zum Beruf soll ebenso verbessert werden wie der Weg von Werkstätten hin zum
allgemeinen Arbeitsmarkt. Zum 1. Januar 2018 wird das Budget für Arbeit
bundesweit als Regelleistung zur Teilhabe am Arbeitsleben eingeführt.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Privatwirtschaft per Bundesgesetz
verbindlich zu Barrierefreiheit verpflichtet wird?

Das gesellschaftliche Leben muss auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderung
inklusiv gestaltet werden. Dabei sind Barrierefreiheit und angemessene
Vorkehrungen unverzichtbar und brauchen bessere gesetzliche Bestimmungen. Das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist vor elf Jahren in Kraft getreten. Wir
werden es weiterentwickeln. Hierfür stärken wir die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes und weiten den Anwendungsbereich des AGG auf staatliches Handeln aus.
Zudem wollen wir ein Verbandsklagerecht im AGG verankern.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die gesetzliche Rente wieder
maßgeblich den Lebensstandard im Alter durch eine sofortige Beendigung der
Absenkung des Rentenniveaus und eine schrittweise Anhebung des
Rentenniveaus auf 53 Prozent absichert?

Die Rentenpolitik beschäftigt alle Menschen. Wir wollen die Würde im Alter durch
verlässliche Leistungen sichern, ohne die Entwicklungschancen der Jüngeren zu
beschränken. Das heißt konkret: Wir werden das Absinken des Rentenniveaus
stoppen und mindestens auf dem heutigen Niveau stabilisieren. So bleibt die
gesetzliche Rente das Fundament für die Sicherung des Lebensstandards. Der
Beitrag wird nicht über 22 % steigen. Eine dauerhafte Stabilisierung des
Rentenniveaus ist nur durch eine große Kraftanstrengung erreichbar. Wir werden
einen neuen Generationenvertrag und ein Reformprogramm auf den Weg bringen,
das Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt für eine Stärkung der Rente
mobilisiert.



Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Altersarmut durch
Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung bekämpft
wird, insbesondere durch Leistungen des sozialen Ausgleichs für
Geringverdienende und Arbeitslose sowie durch die Abschaffung der
Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten?

Wir wollen eine Solidarrente einführen: Wer 35Jahre oder länger Beiträge gezahlt hat
und/oder Zeiten für Kindererziehung und Pflege angerechnet bekommt, soll einen
Anspruch auf eine gesetzliche Solidarrente haben, sofern keine ausreichende Anzahl
an Entgeltpunkten und kein umfangreiches sonstiges Einkommen im Haushalt
vorhanden ist. Mit der Solidarrente wollen wir ein Alterseinkommen für langjährig
Beschäftigte gewährleisten, das zehn Prozent über dem durchschnittlichen
Grundsicherungsanspruch am Wohnort liegt. Regional unterschiedliche Wohnkosten
werden so berücksichtigt. Erwerbsminderung stellt heute ein zentrales Risiko für
Altersarmut dar. Für viele Beschäftigte ist es aus gesundheitlichen und körperlichen
Gründen nicht möglich, das gesetzliche Rentenalter im Erwerbsleben zu erreichen.
Erwerbsminderung beruht nicht auf einer freiwilligen Entscheidung der Betroffenen.
Wir brauchen deswegen Verbesserungen, die alle Erwerbsminderungsrentnerinnen
und -rentner erreichen und auch diejenigen besser berücksichtigen, die aus
gesundheitlichen Gründen auf dem Arbeitsmarkt ohne Chancen sind.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die gesetzliche Kranken- und die soziale
Pflegeversicherung jeweils zu einer Bürgerversicherung als einheitliches
Versicherungssystem weiterzuentwickeln, um eine bedarfsgerechte,
leistungsfähige und gerechte Versorgung aller auf Dauer sicherzustellen?

Bürgerinnen und Bürger sollen sich darauf verlassen können, unabhängig von
Einkommen und Wohnort, die beste medizinische und pflegerische Versorgung zu
bekommen. Dafür führen wir die Bürgerversicherung ein. Wir wollen alle Bürgerinnen
und Bürger auf die gleiche Weise in der paritätischen Bürgerversicherung
einbeziehen. Eine Zwei-Klassen-Medizin soll es nicht länger geben. Auch in der
Pflege soll es die Bürgerversicherung geben. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger
besser gegen Pflegerisiken absichern.

Werden Sie sich dafür einsetzen, den Zusatzbeitrag in der gesetzlichen
Krankenversicherung abzuschaffen und zur vollen paritätischen
Beitragssatzfinanzierung zurückzukehren?

Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger auf die gleiche Weise versichern. Ziel ist die
paritätische Bürgerversicherung. Paritätisch bedeutet: Arbeitgeber und Versicherte
werden wieder den gleichen Anteil am gesamten Versicherungsbeitrag zahlen. Daher
schaffen wir den einseitigen Zusatzbeitrag der Versicherten ab.



Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Rehabilitation Pflegebedürftiger
bedarfsgerecht erfolgt und die für eine konsequente Umsetzung des
Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege notwendigen finanziellen Mittel
(insbesondere fallbezogene Sonderzuweisungen aus dem Gesundheitsfonds)
zur Verfügung gestellt werden?

Wir wollen eine integrierte Bedarfsplanung der gesamten medizinischen Versorgung.
Die Vorbeugung von Krankheiten (Prävention) und die Rehabilitation müssen im
Rahmen dieser Planung gestärkt und auch die Pflege einbezogen werden.

Werden Sie sich für eine gesetzliche Regelung einsetzen, um prekäre
Beschäftigungsverhältnisse, insbesondere Minijobs, in sozial abgesicherte,
reguläre Arbeitsverhältnisse umzuwandeln?

Geringfügige Beschäftigung wollen wir abbauen, den Missbrauch bekämpfen und
Beschäftigten den Weg aus Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeit öffnen.

Werden Sie für eine deutliche Anhebung sowie jährliche Anpassung des
gesetzlichen Mindestlohnes eintreten und das Personal in den
Kontrollbehörden aufstocken, um wirksame Kontrollen sicherzustellen?

Nach dem Mindestlohngesetz entscheidet eine ständige Kommission der Tarifpartner
alle zwei Jahre über die Anpassung der Höhe des Mindestlohns - das nächste Mal
2018. Außerdem evaluiert die Mindestlohnkommission fortlaufend die Auswirkungen
des Mindestlohns. Sie berichtet der Bundesregierung alle zwei Jahre darüber. Der
Mindestlohnkommission gehören an: Je drei stimmberechtigte Vertreter von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwei beratende Wissenschaftler und der
Vorsitzende. Dieses Verfahren hat sich bei der Anpassung des Mindestlohns
bewährt. Es ist richtig gewesen, die Kontrollen des Mindestlohns zu verschärfen und
dem Zoll, der damit beauftragt ist, mehr Personal zu gewähren. Die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit beim Zoll hat dazu 1600 neue Stellen bekommen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I
und die Rahmenfristen zur Erlangung der Anwartschaften verlängert werden
mit dem Ziel, die Arbeitslosenversicherung wieder zum Regelsystem zur
Absicherung bei Erwerbslosigkeit zu machen?

Wir werden die Arbeitslosenversicherung wieder stärken. Viele Arbeitslose erhalten
kein Arbeitslosengeld, da sie innerhalb der letzten zwei Jahre, der sogenannten
Rahmenfrist, nicht mindestens zwölf Monate beitragspflichtig gearbeitet haben. Das
werden wir ändern. Wer innerhalb von drei Jahren vor der Arbeitslosigkeit
mindestens zehn Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, soll künftig
bereits Arbeitslosengeld erhalten. Für Selbstständige, die sich in der
Arbeitslosenversicherung versichern, sollen künftig einkommensbezogene Beiträge
erhoben werden.



Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Arbeitslosengeld-Il-Leistungen und
Eingliederungsmaßnahmen für ehemals sozialversicherungspflichtig
beschäftigte Langzeitarbeitslose verbessert, dass für alle Arbeitslosengeld-Il-
Empfängerinnen und -Empfänger aus Bundesmitteln angemessene Beiträge
zur Rentenversicherung geleistet und dass zumindest die verschärften
Sanktionsregelungen für Jugendliche und junge Erwachsene abgeschafft
werden?

Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren und werden deshalb öffentlich
geförderte Beschäftigung ausbauen und einen dauerhaften, sozialen Arbeitsmarkt
schaffen. Das Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ werden wir als Regelleistung in
das Sozialgesetzbuch II übernehmen. Mit dem sozialen Arbeitsmarkt schaffen wir
neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose, die auf absehbare Zeit keine realistischen
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Das ist auch von hoher Bedeutung für
Regionen, die in besonderem Maße von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Die
schärferen Sanktionen für unter 25-Jährige werden wir aus dem SGB II streichen.
Die Sanktionierung von Leistungen für Kosten der Unterkunft werden wir abschaffen.
Niemand darf aufgrund einer Sanktion wohnungslos werden.

Werden Sie sich dafür einsetzen, die Anreize und Rahmenbedingungen
insbesondere im Steuersystem und auf dem Arbeitsmarkt so zu gestalten, dass
der Aufbau einer eigenständigen und im Alter auskömmlichen
Existenzsicherung von Frauen gefördert wird?

Unser Ziel bleibt eine partnerschaftliche Aufteilung von Erziehungs-und
Pflegeverantwortung in den Familien, die beiden Partnerinnen und Partnern, die
Möglichkeit gibt, ausreichende eigenständige Ansprüche in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu erwerben. Derzeit profitieren Frauen besonders von
familienspezifischen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Die
Rentenversicherung wendet jährlich mehr als 16 Mrd. € für familienbezogene
Leistungen auf. Dazu zählen unter anderen:

 Kindererziehungszeiten

 eine rentensteigernde Berücksichtigung der Kindererziehung in den ersten 10
Lebensjahren eines Kindes

 Witwenrente, auch mit Kinderzuschlägen.

In Zukunft wollen wir die Erwerbsbeteiligung von Frauen weiter erhöhen, indem wir
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch weiter verbessern. Überdies vermeiden
wir Armutsrisiken im Alter mit der Solidarrente für diejenigen, die 35 oder mehr Jahre
an Beitrags-und/oder Erziehungszeiten geltend machen können.



Werden sie sich dafür einsetzen, dass Elterngeld nicht auf die
Grundsicherungsleistungen der Eltern angerechnet wird, um Kinderarmut
wirksam zu bekämpfen?

Jedes Kind ist uns gleich viel wert und niemand soll wegen seiner Kinder arm
werden. Kinderarmut bedeutet vor allem: Schlechteren Zugang zu Bildung, Kultur
und Sport – und damit schlechtere Zukunftschancen. Wir werden die Benachteiligung
von Kindern armer Eltern beseitigen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe
ermöglichen. Dabei werden wir vor allem auch die besondere Lebenssituation von
Kindern berücksichtigen, die mit einem Elternteil aufwachsen. Wir wollen die
Arbeitsmarktbeteiligung und die finanzielle Situation der Eltern ebenso verbessern
wie die Teilhabechancen von Kindern – unabhängig von der sozialen Lage ihrer
Eltern. Gute und bedarfsgerechte Kitas und Ganztagsschulen sind dafür die
entscheidende Voraussetzung. Gleichzeitig wollen wir ein nach Einkommen und
Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld einführen, das Kindergeld und Kinderzuschlag
zusammenführt. Mit Blick auf die politisch gewünschten Ziele (Vermeidung von
Kinderarmut, Zugang zu Bildung für alle Kinder und gleiche Förderung aller Kinder
unabhängig vom Einkommen der Eltern) werden wir das Konzept der
Existenzsicherung für Kinder mit den unterschiedlich zusammenwirkenden
Instrumenten regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die soziale Dimension in der EU gestärkt
wird und soziale Mindeststandards entwickelt und durchgesetzt werden?

Wir wollen eine europäische Sozialunion, die ihre Politik an den Bedürfnissen der
Menschen ausrichtet, soziale Mindeststandards sichert und Lohn- und
Sozialdumping wirksam unterbindet. Auch auf europäischer Ebene wollen wir den
Grundsatz verankern, dass es in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
wirksame soziale Grundsicherungssysteme geben muss. Es muss in Europa das
Prinzip gelten: gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen für gleichwertige Arbeit
am gleichen Ort – für Männer und Frauen.


